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(4) Die Steuersätze vervierfachen sich für Bars, 
Dielen, Likörstuben, Kabaretts und gleichartige Luxus
gaststätten.

(5) Bei der Erlaubniserteilung an Personen, die ihren 
ständigen Wohnsitz außerhalb des Deutschen Reichs 
haben, wird der zehnfache Steuersatz erhoben.

(6) Als Errichtung einer neuen Wirtschaft oder eines 
neuen Kleinhandels (vgl. Abs. 1) gilt es auch, wenn ein 
Konzessionsinhaber unter Aufgabe des bisherigen Be
triebes einen anderen Betrieb eröffnet, der von dem auf
gegebenen so wesentlich verschieden ist, daß er sich 
diesem gegenüber als ein neuer darstellt.

§ 3
(1) Wird die Erlaubnis zur Übernahme ejper bestehen

den Wirtschaft oder eines bestehenden Kleinhandels er
teilt, so beträgt die Steuer:

a) bei Übernahme innerhalb des ersten Jahres nach 
Erteilung der Erlaubnis an den Vorgänger 100 %,

b) bei wiederholter Übernahme innerhalb des ersten 
Jahres 200 %,

c) bei Übernahme innerhalb des 2. und 3. Jahres 90 %,
d) bei Übernahme innerhalb 5 Jahren 80 %,
e) bei Übernahme innerhalb 8 Jahren 70 %,
f) bei Übernahme innerhalb 10 Jahren 60 %,
g) darüber hinaus 50 % der in § 2 festgesetzten Steuer

beträge.
(2) Die Steuer nach vorstehenden Sätzen (Ziffer 1) 1st 

auch dann zu zahlen, wenn zur Zeit der Erlaubnis
erlangung durch den neuen Inhaber die Erlaubnis des 
Vorbesitzers noch besteht.

(3) Die Bestimmungen in Ziffer 1 gelten entsprechend
a) im Falle der Erlaubniserteilung an einen weiteren 

Mitinhaber eines Betriebes, dessen Inhaber oder 
Mitinhaber die Erlaubnis bereits besitzen,

b) im Falle der Erlaubniserteilung an einen Pächter 
neben der weiterbestehenden Erlaubnis des Ver
pächters.

5 4
(1) Die Hälfte der in den §§ 2 und 3 festgesetzten 

Steuerbeträge wird erhoben, wenn die Erlaubnis nur auf 
Änderung eines bestehenden Betriebes gerichtet ist (vgl. 
jedoch Ziffer 6).

Als geändert gilt der Betrieb, wenn er räumlich er
weitert oder wenn die Erlaubnis auf bisher nicht erlaubte 
Betriebsarten ausgedehnt worden ist.

(2) Ein Viertel der in den §§ 2 und 3 festgesetzten 
Steuerbeträge ist zu erheben, wenn einem Sohne oder 
einer Tochter des bisherigen Betriebsinhabers die Erlaub
nis zur unveränderten Weiterführung des gleichen Be
triebes erteilt wird.

(2a) Falls die Erlaubnis nur für eine bestimmte Zeit 
bis zur Dauer eines Jahres erteilt ist, wird die Steuer, 
die sich nach §§ 2 und 3 für den auf ein Jahresergebnis 
umgerechneten Ertrag ergibt, entsprechend der tatsäch
lichen Betriebszeit ermäßigt und mit der Hälfte des er
mäßigten Satzes erhoben.

(3) Die Steuer wird nicht erhoben, wenn die Erlaubnis 
gegeben wird, ohne daß der Betrieb geändert 1st (vgl. 
Ziffer 1 Abs. 2),

a) dem bisherigen Inhaber der Erlaubnis für den 
innerhalb der Stadtgemeinde verlegten oder in 
einem Neubau auf dem bisherigen Betriebsgrund
stück eröffneten Betrieb,

b) dem überlebenden Ehegatten des bisherigen In
habers oder nach seiner Wiederverheiratung dem 
neuen Ehegatten.

(4) Die Steuerbehörde kann Steuerfreiheit gewähren:
a) wenn die Erlaubnis auf den Ausschank alkohol

freier Getränke beschränkt ist,
b) wenn der Nachweis erbracht wird, daß der Betrieb 

für Rechnung einer Gemeinde oder eines anderen 
Kommunalverbandes, einer gemeinnützigen Ver
einigung oder für einen wohltätigen oder gemein
nützigen Zweck erfolgen soll,

c) wenn bei wiederholter Erlaubniserteilung an einen 
Pächter derselben Betriebsstätte auf Grund dieser 
Ordnung bereits einmal die Steuer gezahlt ist und 
der Nachweis geführt wird, daß für den Verpächter 
der Betriebsstätte ihre Verpachtung aus wirtschaft
lichen Gründen geboten war, auch die Erhebung 
der Steuer in diesem Falle als eine besondere Härte 
erscheinen müßte,

d) wenn die Erlaubnis nach den reichsgesetzlichen 
Vorschriften infolge Nichtgebrauchs erlischt.

' (5) Veranlagte Steuern können aus Billigkeitsgründen 
ganz oder teilweise erlassen oder niedergeschlagen 
werden.

6. Wird dem Inhaber einer Wirtschaft, die nach 
Ziffer 4a von der Steuer freigeblieben ist, später die Er
laubnis zum Ausschank von alkoholischen Getränken er
teilt, so ist sie nach den Sätzen des § 2 dieser Ordnung 
zu versteuern.

§ 5
Die Veranlagung der Steuer erfolgt durch die Steuer

behörde. Über die Veranlagung ist dem Steuerpflichtigen 
ein schriftlicher Bescheid zuzufertigen.

Der Steuerpflichtige ist verpflichtet, auf die Aufforde
rung der Steuerbehörde über die für die Veranlagung 
maßgebenden Veranlagungsmerkmale Auskunft zu er
teilen, auch die für die Veranlagung etwa in Betracht 
kommenden Urkunden vorzulegen.

Für die zu erhebende Steuer kann Sicherheitsleistung 
gefordert werden.

Die Steuer wird mit der Zustellung der Veranlagung 
fällig.

5 6
Wer den Bestimmungen dieser Steuerordnung zu

widerhandelt, insbesondere eine ihm nach § 5 obliegende 
Auskunftspflicht verletzt, wird mit einer Geldstrafe bis 
zu dem nach dem Kommunalabgabegesetz zulässiger! 
Höchstmaße bestraft, sofern nicht nach den sonstigen 
Gesetzen eine höhere Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe 
verwirkt ist.

Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer 
und Körperschaftsteuer

Die nächsten Vorauszahlungen auf die Einkommen
steuer und Körperschaftsteuer, deren Entrichtung am
10. Oktober vorgesehen war, sind voraussichtlich erst im 
November zu leisten. Der genaue Zahlungstermin wird 
rechtzeitig bekanntgegeben werden.

B e r l i n ,  den 2. Oktober 1945.

Der Magistrat der Stadt Berlin 
Abt. für Finanz- und Steuerwesen 

ч Dr. S i e b e r t


